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Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka (DIE LINKE)  
Drs.-Nr.: 6/18336 
Thema: Bau des Radweges Halsbrücke – Freiberg (Abschnitte 1 und 2)  
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:  
 
„In einem Artikel der Freien Presse vom 01. April 2019 wird darauf ver-
wiesen, dass das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
(SMWA) erläutert hätte, das SMWA fördere den Bau des Radweges von 
Halsbrücke über Tuttendorf nach Freiberg (Abschnitt 1) mit           
352.000 Euro. Darüber hinaus lägen dem Ministerium noch Förderan-
träge aus dem Vorjahr für den zweiten Abschnitt zwischen Halsbrücke 
und Freiberg vor. Bei dem Vorhaben handele es sich um den Umbau 
eines alten Bahndammes.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Wann gingen die betreffenden Fördermittelanträge bei den 

zuständigen Behörden ein, wann wurden sie wie beschieden 
und wann werden die Fördermittel ausgereicht? 

 
Die Förderanträge auf erstmalige Gewährung einer Zuwendung sind 
fristgerecht bis zum 31.Oktober 2018 für das Folgejahr (Stichtagsregelung 
der RL KStB) bei der zuständigen Bewilligungsbehörde eingereicht worden. 
Zuwendungsbescheide wurden nicht erlassen.  
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Frage 2: Im Rahmen welcher Förderprogramme/-richtlinien können Kommunen 
für den Umbau von Bahndämmen zu Radwegen und allgemein für den 
Bau von straßenbegleitenden als auch separat geführten Radwegen 
aktuell Fördermittel beantragen? 

 
Öffentliche Radverkehrsanlagen im Sinne des Sächsischen Straßengesetzes können 
über die Richtlinie des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorha-
ben kommunaler Baulastträger (RL KStB) gefördert werden. 
 
Frage 3: In welcher Höhe wurden für die von Frage 2 betroffenen Titel des 

Staatshaushaltes Fördermittel bisher beantragt, zugesagt und ausge-
schüttet, und wieviel Finanzmittel stehen noch zur Verfügung?* 

 
Für das Jahr 2019 wurden durch die kommunale Ebene Radverkehrsanlagen mit einer 
Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 16,0 Mio. € zur Förderung über die RL KStB 
beantragt.  
 
Im Kapitel 0706 Titel 883 17 „Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad“ 
steht, nach Abzug der eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, ein 
Verfügungsrahmen 2019 in Höhe von 9,65 Mio. € bereit. Dieser Verfügungsrahmen ist 
vollständig mit Vorhaben untersetzt.  
 
Für die gesamte Baudurchführung und Abrechnung ist der Zuwendungsempfänger 
verantwortlich. Mit Stand zum 30. Juli 2019 wurden Mittel in Höhe von 1,27 Mio. € zur 
Auszahlung abgerufen.  
 
Frage 4: Für welche der angesprochenen Förderprogramme/-richtlinien können 

noch Fördermittelanträge gestellt, wenn der Fördermittelbescheid die-
ses Jahr benötigt wird? 

 
Das Gesamtfördermittelbudget 2019/RL KStB ist komplett ausgeschöpft. Das SMWA 
kann nur mit den durch den Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Mitteln 
wirtschaften.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Dulig 
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